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Botanische Gärten.

I.

In einer deutschen Universitätsstadt lebte vor

nicht gar langer Zeit ein botanischer Gärtner,

welcher alljährlich ein Mal mit Willdenow's

Enumeratio in der Hand Musterung über sämmt-

liche in seinem Garten befindlichen Pflanzen hielt.

Alle diejenigen, welche nicht in der Enumeratio

standen, wurden sorgfältig ausgesondert und als

„schädliche Neuerungen" über die Gartenmauer

geworfen! So trieb's der gute Mann mehrere

Jahre, bis ihm zu seiner grossen Verwunderung

diese eigenthümliche Purification von seinem zu-

fällig dazu gekommenen Director ernstlich unter-

sagt wurde. Viele Leser dieser Anekdote werden

sich eines Lächelns nicht haben erwehren kön-

nen, doch nur wenigen wird dabei eingefallen

sein, dass es Dircctoren botanischer Gärten giebt,

welche in anderer Weise „schädliche Neuerun-

gen" von dem ihrer Aufsicht anvertrauten Insti-

tute fern halten. Fast jede Universität besitzt

einen botanischen Garten, dessen Geldmittel,

Flächeninhalt, Zahl der Gewächshäuser, Dienst-

personal U.S.W, oft sehr beträchtlich sind; nur

wenigen Gärten aber lässt sich nachrühmen, dass

die auf ihre Erhaltung alljährlich aufgewendeten

Kosten nnt dem durch sie erzielten wissen-

schaftlichen Nutzen in einem auch nur annähe-

rungsweise richtigen Verhältnisse stehen. Die

Directorstelle ist gewöhnlich ein sogenannter

Ehrenposten, mit welchem kein Diensteinkommen

verbunden ist; man darf sich also kaum darüber

wundern, wenn — seltene Ausnahmen abge-

rechnet — die Directoren ihre amtliche Thälig-

keit auf Führung der allernöthigsten Correspon-

denz und Unterzeichnung des alljährlich von

dem Gärtner zusammengestellten Samenkataloges

beschränken. Der Garten selbst befindet sich

in wissenschaftlicher Beziehung gewöhnlich in

der traurigsten Verwirrung, welche dem Laien

allerdings entgeht , da die vom Unkraute frei-

gehaltenen Beete und die reinlich geharkten

Kieswege ihm ein Bild der Ordnung und höch-

sten Sorgfalt vorspiegeln; doch auf den Stauden-

stücken, auf den Beeten der Annuellen ist die

Unordnung perennirend geworden. In langen

Reihen stehen zahlreiche Repräsentanten der

Gattungen Astragalus, Trifolium, Vicia, Lathyrus,

Orobus, Polentilla, Ranunculus, Cerastium, Dian-

thns, Hieracium, Aster, Centaurea, Planlago, Ar-

meria, Atriplex, Chcnopodium und andere arten-

reiche Genera, welche dazu bestimmt zu sein

scheinen — den Raum auszufüllen. Von Gene-

ration zu Generation werden sie gezogen, und

obschon ihre Nummerhülzer verwittert und un-

lesbar geworden, vielleicht auch schon längst

verfault sind, sie grünen und blühen harmlos

weiter und zählen mit unter den Pflanzenschätzen

des Gartens, wenn auch nur „als Nullen". Ein

Gleiches gilt, gewöhnlich in noch höherem Grade,

von den Gesträuchen und Bäumen. Besonders

auffallend ist die Vernachlässigung, welche in

vielen botanischen Gärten den in technischer,

landwirthschaftlicher und pharmaceutischer Be-

ziehung wichtigen Pflanzen zu Theil wird;

gewöhnlich sind denselben keine besonderen

Quartiere angewiesen und der lernbegierige

Studirende muss die wenigen vorhandenen des-

fallsigen Gewächse mühsam aus einem Wüste
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ihm unwichtiger Arten heraussuchen; gar italil

vergeht iiim die Lust uu den solchergestalt er-

schwerten botanischen Studien!

In den Gewäciishausern si(dit es in der R(,'gcl

etwas besser aus. Denn da die dort gezogenen

Pflanzen einer sorgsamem Pflege bedürfen mid

dem Giirtner iuiufiger durch die Hand gehen,

so wird die bei ihnen einreissende Unordnung

leichler bemerkt und beseitigt. Docii die Mi'uge

der auch hier unbeachtet oder ganz nutzlos

vegetirenden Gewiichse ist bedeutend. Wir haben

noch nicht gehört, dass der Director eines klei-

neren und ärmlich dotirten Gartens sich die Mühe

gegeben hatte, eine verstandige Auswahl der zur

Illustration der Terminologie und der Pflanzen-

familien, so wie für anatomische und physiolo-

gische Zwecke unumgänglich nothwendigen Ge-

wächse zu trelTen und alles, die Kräfte des In-

stitutes Übersteigende zu beseitigen. Und doch

wäre dieses ebenso nothwendig als nützlich!

Statt der vielen Tausendc von unbeachteten

oder falsch benannten Gewächse, welche häufig

die überwiegende Masse des Vorhandenen aus-

machen, würde es, besonders für die kleineren

Gärten, viel zweckdienlicher sein, wenn deren

Dirccioren sich mit einer geringeren Anzahl, aber

besonders charakteristischer Repräsentanten mög-

lichst vieler Pflanzenfamilien, so wie in beson-

deren Abiheilungen auf diejenigen Gewächse

beschränken wollten, welche für den Landbau,

die Forstwirthschaft, die Pharmacie und Tech-

nik von Wichtigkeit sind und für deren fort-

dauernd richtige Etiquettirung Sorge trügen.

Auch mit geringen Mitteln wären sie dann im

Stande, für die Wissenschaft Erhebliches zu

leisten. In Bezug auf unrichtige Benennungen

sind aber manche botanische Gärten seit einer

langen Reihe von Jahren mit Recht so ver-

rufen, dass die von ihnen — artigkeilshalber

alljährlich bezogenen Sämereien von den Vor-

stehern besserer Institute gleich bei ihrer An-
kunft vernichtet werden, um den eigenen Garten

nicht zu verunreinigen! Die Benennung der

Pflanzen liegt fast in allen botanischen Gärten

im Argen. Die Directoren haben gewöhnlich

weder Zeit noch Lust, sich der mühsamen und

undankbaren Arbeit der Revision gewissenhaft

zu unterziehen, sie greifen lieber einige wenige,

ihnen als neu oder zweifelhaft erschienene Pflan-

zen auf gutes Glück heraus, um dieselben am
Schlüsse der Samenkiilaloge zu beschreiben, ob-

schon es sich komisch genug häufig triflt, dass

sie gerade von diesen keinen Samen zu olTeriren

im Stande sind. Ohne im Geringsien diese in

neuerer Zeit allgemein gewordene Sitlc tadeln

zu wollen, so darf man doch hiernach weder

die amtliche Thätigkeit des Directors, noch die

Trefliichkeit des Gartens bemessen. Das Beamten-

personal der meisten botanischen Gärten besteht

aus dem Director, Gärtner und mehreren Ge-

hülfen; nur selten ist noch ein Assistent ange-

stellt, welchem die Pflicht für die richtige Be-

nennung und Etiquettirung der Pflanzen zu somen
obliegt. In diesem Pralle ist aber dessen Remu-

neration so geringfügig, dass man nur sehr un-

bedeutende Ansprüche an seine Thätickeit zu

machen berechtigt ist. Uns ist ein botanischer

Garten bekannt, dessen Erhaltung jährlich viele

Tausend Thaler kostet und in welchem angeb-

lich über IGOÜO Pflanzenarten gezogen werden,

doch die Anstellung eines Assistenten wurde

nicht allein gänzlich zurückgewiesen, sondern

selbst die freiwillige unentgeltliche Arbeit eines

jüngeren, keinesweges unbekannten Gelehrten

durch ein von dem Director des Gartens veran-

lasstes Ministcrialrescripl inhibirt, weil dasDirec-

torium sich die Bestimmung und Beschreibung

der Gewächse ausschliesslich vorbehalten habe!

Der Cedioii.*)

Der Cedron (Simaba Cedron, Planch.) war

höchst wahrscheinlich seit undenkbaren Zeiten

den Eingebornen Neu-Granada's bekannt; schon

früh gelangte er zur Kenntniss der Europäer,

und ward zuerst in der „Geschichte der Buc-

caniere", einem Werke, welches 1(399 in Lon-

don erschien, erwähnt. Der Gebrauch des Cedron

als Gegenmittel für die Folgen von Schlangen-

bissen, so wie der Fundort desselben — die

Insel Coyba an der Küste von Veraguas — sind

darinnen mit Bestimmtheit angegeben; die Auto-

rität, auf welche jene Angaben sich stützen,

ob die der Eingebornen oder der Seeräuber,

ist jedoch mit Stillschweigen übergangen. Sollten

die Buccaniere als Autorität dastehen, so müsslen

dieselben ohne Zweifel bei ihren Raubfahrlen

auf dem Flusse Magdalena mit dem Cedron ver-

traut geworden sein; denn bis unlängst war das

Vorkonmien desselben auf der Landengo von

Panama unbekannt und die Samen wurden immer

von Cartagena aus eingeführt. Einer Mittheilunsr

*) Dieser Aufsatz ersclieint gleiclizeitig im Londoner

Pliytotogist.
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" Dr. Cespedes*) zufolge scheint schon Mulis mit
j

' dem Cedron bekannt gewesen zu sein und halle

höchst wahrscheinlich auch darüber geschrieben

;

aber da die meisten seiner Werke auf Befehl

der Spanischen Regierung unter dem Vorwande

verbrannt wurden, dass Crcolen keine Gelehr-

samkeit zustände, so sind seine Berichte uns

nicht überliefert worden. Es war jedoch zu

erwarten, dass eine Pflanze, welche solche wohl-

thälige Eigenschafleu besass und deren so oft

ErMähnung geschah, sowohl in den Überlie-

ferungen, als auch der Geschichte ihres Hel-

mathlandes, nicht der Vergessenheit anheim fallen

\\urde. Im Jahre 1843 sandte die Regierung

von Neu-Granada eine Commission, aus Ärzten

und Sludenlen bestehend und von Dr. Ccspedes,

Professor der Botanik an der Universität Bogota,

begleitet, ab, um zu erforschen, was für eine

Pflanze den Cedron liefere, auf Avelchem Stand-

orte sie wüchse und in welchen Quantitäten die

Samen derselben zu erhallen seien. Die Com-

mission scheint sich über den Gegenstand so

günstig ausgesprochen zu haben, dass der Cedron

sehr bald in den Pharmacopöen Neu-Granada's

aufgenommen wurde und gegenwärtig in allen

Apotheken jener Republik zu haben ist. Die

Commission hatte jedoch jene Fragen nicht

botanisch gelost, man kann aber sagen, dass

sie viel dazu beigetragen; denn als Herr

William Purdie, ehemaliger Sammler für den

Königl. Botanischen Garten in Kew, in Bogota

war, lenkte Df. Cespedes seine Aufmerksam-

keit auf die besagte Pflanze, versah ihn ebenfalls

mit einer ziemlich richtigen Abbildung derselben

und beschrieb ihm den genauen Standort jener

berühmten Drogue. Herr Purdie machte von

diesen Winken den besten Gebrauch und begab

sich im Jahre lb46 an die Ufer des Magdalena.

Nachdem er aber im Dorfe Nari, einem der Stand-

orte der Pflanze, angekommen war, fand er,

dass die Einwohner schon ihren Vorralh von

Cedron bei Seite gelegt hallen und sich wei-

gerten, ihm mehr als einige Samen zu zeigen,

es sei denn, dass er eine Anzahl einkaufen

würde, welches er jedoch nicht Willens war

zu Ihiui, da alle, welche ihm zu Gesicht kamen,

die Keimkraft verloren hatten. Die Leute sagten

*) Goudot hat nach diesem vor etwa 4 Jahren

verstorbenen Gelehrten die Ochnaceen-Gattnni rCespe-

desia ' genannt, von der wir gesenwärtig drei .\rten:

C. Bonplandi, Goud., C. spathulata, Planch. und C. ma-

crophylla. Seem. kennen.

ihm ferner, dass es vergebliche Mühe sei, nach '

Früchten zu suchen, da alle Bäume schon ge- '

plündert seien. Herr Purdie liess sich durch jene

Redereien nicht abschrecken. Er fing an, den

Wald nach allen Richtungen hin zu durchforschen

und gelangle nach dreitägigen Anstrengungen

in den Besitz von ungefähr 30 reifen Früchten und

vollkommenen Blättern und Blumen des Baumes.

Einige Samenkörner wurden in einen Wardian-

kaslen gesäet und zusammen mit den getrock-

neten Exemplaren dem botanischen Garten zu

Kew übersandt, woselbst die ersteren bald junge

Pflanzen wurden und von da aus an die verschie-

denen botanischen und Handelsgärten verlheilt

wurden; während die letzteren von Dr. Plan-

chen in seiner Abhandlung über Simarubaceen

(Hooker's Journal of Botany Vol. VI. pag. 566)

unter dem Namen Simaba Cedron kurz beschrie-

ben wurden. Man hat Versuche gemacht, Herrn

William Purdie die Ehre als ersten Entdecker

des Cedron zu entreissen und sie auf Dr. Luigi

Rolellini zu übertragen. Solche Versuche

werden jedoch stets vergeblich sein. Es ist

wahr, dass Dr. Rotellini in einem Berichte,

betitelt „Observazioni lerapeutiche sopra nlcuni

Prodotti Vegetali della Nuova Granada", gedruckt

in den „Aimali Medico-Chirurgici del Dottor

Telemaco Melaxo" (Anno VII. vol. XII. pag. 261),

die Aufmerksamkeit der gelehrten Welt dem Ce-

dron zuwandle; aber der Doctor halle niemals

den Baum selbst gesehen, zog die Pflanze zu

den Apocyneen und vermischte seinen Bericht

mit verschiedenen Fabeln und Unrichligkeiten,

welche vom Hörensagen der Eingebornen her-

rührten; während Herr Purdie nicht nur den

Baum auf seinem natürlichen Standorte besuchte,

sondern auch einen klaren Bericht über die Eigen-

schaften und Wirkungen desselben gab und Exem-

plare sammelte, die Botaniker in den Stand setz-

ten, der Pflanze eine richtige Stelle im natürlichen

Systeme anzuweisen.

Man hatte bisher geglaubt, der Cedron sei

nur an den Ufern des Magdalena zu finden ; aber

im Jahre 1845 wurde er von einem Panamenier

in Darien entdeckt und ich selbst fand den Baum

im Jahre 1847, 48 und 49 in verschiedenen

Theilen von Darien, Veraguas und Panama.*)

*) Ich wurde zuerst mit dem Cedron in Jamaica

im September 184G bekannt; Purdie kam damals ge-

rade von seiner grossen Heise zurück und zeigte mir

sowohl die Blatter und Blumen, als auch die Früchte

des Baumes. B. Seemann.
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Die Exemplare, welclic icli sammelte uiid die-

jenigen, welche schon früher von Herrn Purdic

eingesandt wurden , setzten Sir Willi a m J.

Hooker in den Stand, eine vollständige Be-

schreibung der Pflanze im December 1850 zu

verollentliclien und nul einer ausgezeichneten

Abbildung auszustatten, welche von der künst-

lerischen Hand des Herrn William Fitch ver-

fertigt. Um die Geschichte des Cedron voll-

ständig zu machen, muss nothwendiger Weise

noch hinzugefügt werden, dass am 7. April 1851

bei einer Sitzung der Pariser Akademie der

Wissenschallen angezeigt wurde, Herrn Lecoy

sei es gelungen, den wirkenden Grundstolf

(Cedrin), auf welchen die therapeutischen Eigen-

schaften des Cedron beruhen, auszuscheiden.

So waren gerade 150 Jahre verüossen, seit der

Cedron zuerst bekannt wurde, ehe ein einiger-

massen genügender Bericht über den Baum und

seine Eigenschaften geliefert werden konnte.

" Der Cedron , scheint auf die Republik Neu-

Granada beschränkt zu sein, wo er sich vom

5. und 10. Breitengrade und dem 75. und 83.

Längengrade (Greenwich) hinzieht. Er findet sich

gewöhnlich an den Rändern der Wälder, an den

Ufern der Flüsse und an der Seeküste, wächst

aber nie unter anderen Bäumen, und obgleich er

zuweilen kleine Dickichte bildet, macht er doch

nie ausdehnende Waldungen aus und muss als

eine seltene Pflanze betrachtet werden. Der

Baum erreicht eine Höhe von 15 Fuss; der

Stamm, wenn ungefähr 12 Fuss hoch, erzeugt

eine endständige Rispe, welche ihn am Höher-

wachsen verhindert und zwingt, Seitenäste zu

bilden, welche ebenfalls ihre Endrispe und

dann Zweige treiben. Diese Art und Weise

des Wachslhums bewirkt, dass der Baum wie

beschnitten aussielit, ähnlich einer Salix ca-

pitata oder vielleicht mehr noch einem aus-

gewachsenen Cycas circinalis, und kann daher

eine vergrösserte Dolde genannt werden. Der

Durchmesser des Stammes überschreitet selten

6 ZoU. Die gefiederten Blätter sind glatt, 2 bis

3 Fuss lang und haben gewöhnlich mehr als

20 Blättchen. Die Rispe (nicht Traube) ist oft

3 bis 3^ Fuss lang; die Blülhen haben unge-

fähr einen Zoll im Durchmesser; die Blumen-

krone ist ausserhalb mit bräunlichen Haaren

bekleidet, innerhalb kahl und von grünlicher

Farbe. Die Staubgefässe belaufen sich auf zehn

und die Ovarien auf fünf; jedoch wird in den

meisten Fällen von den letzteren nur eins zur

reifen Frucht ausgebildet; die übrigen schlagen

fehl. Die Frucht, welche von der Grösse eines

Schwanen-Eies ist, sieht wie eine unreife Pfir-

sich aus und ist mit kurzen Haaren bedeckt.

Jede Frucht (Drupa) enthält ein Samenkorn (den

Cedron, welciier im Handel vorkonunl', ^velches

leicht sicii in zwei grosse Cotyledouen trennt,

die wie geschälte Mandeln aussehen, aber grösser

und planoconvex sind.

Jeder Theil des Cedron, vorzüglich aber der

Same, besitzt einen sehr bitteren Geschmack.

Dieser Eigenschaft halber ist er viel und mit

allgemeinem Erfolge von den Ärzten JS'eu-Grä-

nada's bei Wechselfiebern angewendet — in einem

Lande, wo Wälder, wo Quina-Bäuine zahlreich

sind. Der Hauptruf des Cedron beruht jedoch

darauf, dass er als ein wirksames Mittel gegen

die Bisse von Schlangen, Scorpionen, Tausend-

füssen und anderei' giftiger Thiere betrachtet

wird. Die Bewohner des Landes, in welchem

er wächst, schätzen ihn so sehr, dass sie oft

einen halben bis zu 2 Gulden für ein einziges

Samenkorn bezahlen und es gibt wol Niemand

in Neu-Granada oder den angränzenden Staaten,

welcher nicht ein Stück (Cotyledon) des Cedron

in seinem Besitze hätte; die ärmeren Classen

tragen es gewöhnlich an einem Bindfaden be-

lestigt um ihren Hals; die reicheren führen es

in ihren Geldbeuteln oder Cigarren- Etuis bei

sich. Wenn jemand gebissen ist, wird eine

Lösung des Cedron in Wasser auf die Wunde

gelegt und ungefähr 2 Gran mit Branntwein

vermischt oder auch mit Wasser als Trank ein-

gegeben, und man glaubt allgemein, dass dieses

Jlitlel das Gilt der gefährlichsten Reptilien und

anderer Thiere unwirksam macht.

Nichts mehr scheint vom Ccdron bckainit zu

sein. Ob er in allen Klimaten und gegen die

Bisse aller giftigen Thiere sich als ein wirksames

Mittel beweisen wird ; ob er sich vielleicht wirk-

samer als Quinin bei Fieberfällen darthun wird,

ist bis jetzt unmöglich zu bestimmen. Eins jedoch

ist sicher— der Cedron, wenn nicht durch künst-

liche Mittel vermehrt, wird stets eine seltene

Waare bleiben und dem zufolge zu kostspielig

sein, um allgemein angewandt zu werden oder

an die Stelle von Droguen zu treten, welche

freiwillig von der Natur in grösserer Menge er-

zeugt werden und zu viel billigeren Preisen zu

erhallen sind. Berthold Seemann.
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Pflaiizensainiiilungen.

Flora Galliae et Germaniae exsiccata par C.

Billot, Professeiir k Hagueiiau. 10. und 11. Cen-
turif. Bei (lein Verfasser, bei H. Buclünger in

Strassbiirg und bei H. L. Kralik, 15 Avenue
Jlarbenf in Paris.

Bei Gelegenheit dieser zwei neuen, von dem
Herausgeber seinen Milarbeilern und Abnehmern

überschickten Centurien getrociineter Pflanzen

mögen einige Worte über Zweck und Werlh

dieser Sammlung und ein Rückblick auf die

vorhergehenden Centurien hier Platz finden. Im

Jahre 1846 gab Herr Billot seine erste Cen-

turie heraus. Bei dieser, sowie bei den zwei

folgenden, schien er nur den Zweck zu haben,

ein Supplement zu den Schultz 'sehen Centurien

zu liefern, welche die minder interessanten

und allgemeiner verbreiteten Pflanzen aufneh-

men sollte. Doch schon bei der dritten er-

schienen höchst seltene Pflanzen und von Jahr

zu Jahr gewann die Sammlung durch die Neu-

heit oder Seltenheil der veröffentlichten Pflanzen

an Interesse, so dass bis zu der jetzt heraus-

gegebenen ll.Centurie, selbst mit Ausschluss der

verschiedenen, erst seit kurzer Zeit aufgestell-

ten Arten, gegen 150 Pflanzen sich vorfinden,

die gegenseitig entweder in Deutschland oder

in Frankreich fehlen. Dies mag den Zweck

dieser Sammlung herausstellen und als Beleg

dienen, dass drei Viertel jeder Centurie zu den

seitnern Pflanzen gerechnet werden dürfen. Von

der rastlosen 'fhiitigkeit und den ausgedehnten

Verbindungen des Herrn Billol's steht zu er-

warten, dass er fortfahren \^ ird, jedes Jahr zwei

Centurien erscheinen zu lassen und binnen eini-

gen Jahren Deutschlands und Frankreichs Flora

vollständig herausgegeben haben wird.

Um den Werth der Sammlung herauszu-

stellen, lassen wir eine Aufziildung der neueren

oder seitnern Arten folgen:

Cleinatis cirrhosa; Anemone vernalis ; Ranunculus

Thura ; IJ. (jouani; Erantliis hyenialis; Hypecoum pen-

dulum; H. grandiflorum Bth.; Fumaria Kraliiiii Jurd.

;

Cardaniine trifolia; Erysimum crepidifülium Rclib.

;

Subularia aqiiatica; Tblaspi vogesiacum Jord; T.

sylvestre Jord; T. arenarium Jord.; Iberis Boppar-

diensis Jord.; I. Durandii Lorey. ; I. Violieli Jurd.;

I. potita Jord.; I. spathulata Berg.; I. Timeroyii

Jord.; I. Foreslierii Jord.; Rapbanus Landra; Helian-

tlienuiin lavandulaefuliuni; Funiana procumbens G. G.

;

F. Spachii G. G. ; Viola Tinibalii Jord.; Astrocarpus

Clusii Gay; Dianthus saxicola Jord.; Saponaria cae-

spitosa; Silene portensis; S. ciliata; Moehringia da-

syphylla; M. diversilolia ; Stellaria crassifolia; Geranium

cinereuni; Erodium coinniixluni Jord.; E. tolosanum

Jord.; E. Manescavii Coss. ; E. macradenuin l'Herit;

Anagyris foetida ; Sarothainnus arboreus Webb; Cytisus

triflorus; Adenocarpus grandiflorus Berss.; A. compli-

catns Gay; Anthyllis Barba-Jovis; illedicago Timeroyii;

Triloliuni thyniiflorum; T. Tbalii; Hedysarum capita-

tunii Vicia argenlea; V pyrenaica ; Kubus serpens

G. G. ; R. Jlougeoli Bill.; R. nemorosus Hayne;

R. ^Vahlbergii Arrh.; R. Lejeunii W. et N.; R.

Sprengelii >V. ; R. tomentosus Borckh.; R. rhamni-

folius \V. et N.; R. affinis W. et N.; Potentilla

pyrenaica; P. nivalis; Taiuarix anglica AVebb; Her-

niaria latifolia; Sempervivuni Boutignyanuni Bill, et

Gr.; ZahlbrucUnera paradoxa; Plychotis Timbali Jord.;

Eryngiuni Bonrgati; Cnidium venosum; Galium ruricolum

Jurd.; G. Timeruyi Jord.; G. commixtum Jord.; Vale-

riana elungala; Knautia Timeruyi Jord.; Bidens hirta

Jord.; Helicbrysum frigiduni; iNanantbea perpnsilla;

Senecio crassifolius; S. flusculosus Jord.; S. Tourne-

fortii; Jurinaea cyanoides; Cenlaurea microptilon G. G.;

C. Debeauxii G. G. ; C. nenioralis Jord.; C. phrygia; C.

Lugdunensis Jord.; Ledum palustre; Kaniondia pyrenaica;

Linaria praeterniissa ; L. tripliylla; Eupbrasia divergens

Jurd.; E. Jaubertiana Bor.; E. chrysantha Bor.; E.

lanceolala; Lavandula sloechas; Lamium flexuusum Ten.;

Galeopsis pyrenaica Bartl.; Teucriumfruticans; T.marum;

T.pyrenaicum; Vitex Agnuscastus; Stachys lychnidifolia;

S. Dodartii; S. virgata; S. bellidifolia; Polycnenium major

AI. Br. ; Uercurialis lomenlusa; Urtica membranacea;

Vallisneria spiralis; Ruppia roslellata; Orcliis Tenureana

Guss.; Corallorhiza innala; Frilillaria pyrenaea; Lilium

pyrenaicum; Scirpus mucronatus; S. triqueter; S. Rothii

Hoppe; S. exserens Rchb. ; S. Ulicbelianus; Carex

chordorrhiza; C. strigosa; C. ligerica; Andropogon di-

stacliyus; Spartina stricta; Phragmites gigantea Gay;

Laniarckia aurea ; ' Psilurus nardoides ; Chara Baueri

AI. Br. ; Pilularia minuta; Isoetes lacustris; I. bistrix:

Grammilis leptopbylla; Nutholaena marantae.

Schlecht getrocknete und unvollständige Pflan-

zen werden streng ausgeschlossen. Der Preis

jeder Centurie ist 10 Francs, soll aber, wie wir

hören, nächstens auf 15 Francs erhöht werden.

Zeitung.

Deutschland.

Hannover, 27. Mai. Am heutigen Tage fand

in der Sophienstrasse die Feier der Grundstein-

legung des Museums für Kunst und Wissenschaft

statt. Der Entwurf des Gebäudes ist vom Bau-

meister Haase, und bürgt uns der Name des-

selben für die zweckmässige Einrichtung sowie

für Schönheit und Eleganz des Neubaues. Die

Deckung der Kosten geschieht durch Actien-

zeichnung von 34,000 if , ein Geschenk des

Königs von 10,000 >cf, einen jährlichen Zuschuss

von öOO ^ durch das Ministerium und durch
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ein unter sehr ffünstiüfen Redinfrunsjen geliehenes

Capital von 15000 4 (iunii den Magistrat. —
Mit freudiger HolTnuiig begrüsseii wir diesen

Fortschritt unserer Vaterstadt.

Düsseldorl', 10. Juni. Fürst Salni-Üyek

lässt ocgenwiirtig den sechsten Band seiner

„Monographie der Gattungen Mesembryanlhenmni

und Aloe" drucken, welcher dieses Prachtwerk

beschliessen wird.

Frankreich.

* Paris, 5. Juni. Herrn de Jussieu's Ge-

sundheit flüsste schon seit einiger Zeit seinen

Freunden und Schülern ernstliche Besorgnisse

ein. Er schien jedoch dies Frühjahr sich besser

zu befinden und lag mit steter Emsigkeit seinem

Amte als diesjähriger Präsident der Akademie

der Wissenschalten ob; auch hatte er mit dem

Sommer -Semester seine Vorlesungen an der

Sorbonne, sowie auch die gewöhnlichen botani-

schen Ausllüge in die Umgegend von Paris be-

gonnen. Doch zu bald fühlte er, dass ihm sein

zerrütteter Gesundheitszustand nicht gestalle,

diese Arbeiten fortzusetzen, und dass er unter

steter ärztlicher Pflege nur sich und seiner Ge-

sundheil leben müsse. Herr Duchartre er-

setzt ihn an der Sorbonne und HerrWedell*)

leitet die botanischen Ausflüge. Herr de Jus-

sieu hat sich nach Bellevue begeben, und wir

hoffen und wünschen innigst, dass sein, uns

und der Wissenschaft so theures Leben erhalten

werde.
Grossbritannien.

London. Am 24. Mai, dem Geburtstage des

grossen schwedischen Naturforschers, feierte die

Linne'sche Gesellschaft ihr Stiftungsfest. Um

1 Uhr Nachmittags versammelten sich die Mit-

glieder in dem Hause der Gesellschaft in Soho

Square. Nachdem verschiedene Berichte über

den finanziellen Zustand etc. verlesen waren, er-

hob sich Dr. Robert Brown, der IVäsidcnt,

und Ihcilte der Versammlung mit, dass er sich

gezwungen sehe, sein Amt wegen vorgerückten

Alters und der daraus erwachsenden Schwächen

nieder zu legen, und dass er als seinen Nach-

*) Hr. Weddelt lialtc gemeinscliaftlich mit den

Herren Cosson und Germain die Beailieituns der

Pariser Flora liegonnen, deren Fortsetzung er aber seinen

Freunden und Milarl)eitern idierliess, um unter Hrn. de

Castelnau's Leitung au der naturwisseuscliaflliclien

Exploration Brasiliens Tlieil zu nehmen. Seitdem hat

er ein Bniclistück der Erheutunjfen dieser Reise, die

Monographie der Cinchonen, verolfentlicht.

folger Herrn Thomas Bell, Professor der Zoo-

logie an der Londoner Universität, vorschlage.

Dr. Wallich ergrilT darauf das Wort und dankte
|

im Namen der Gesellschaft Uobert Brown liir I

die würdige Weise, in welcher er sein Amt ver-

waltet und drückte zugleich das Bedauern aus

über den Verlust eines Vorsitzenden, auf den

die Linne'sche Societäl mit Recht stolz ge-

wesen sei und dessen Ernenninig zum Präsi-
]

deuten die botanische Gesellschaft zu Regens-

burg als eine der grossten Ereignisse in der

Wissenschaft bezeichnet habe; er hob ferner die

grossen Verdienste Robert Brown's als Ge-

lehrter hervor uiul verwies darauf, dass derselbe

fast ein halbes Jahrhundert mit der Linneschen

Societät verbunden gewesen sei. Seine Rede

wurde mit grossem Beifalle aufgenommen. Herr

Booll, der sich hierauf erhob, zollte den seltenen

Tugenden R. Brown's als Mann Anerkennung;

machte auf seinen streng rechtschall'enen Wandel

und auf seine Gleichgültigkeit gegen Rangunter-

schiede aufmerksam und bezeichnete ihn als einen

Menschen, der Jedem als Muster dienen könne.

R. Brown, der um der Gesellschaft zu danken

sich an die Versaunnelten wandte, war ganz

überwältigt von seinen Gefühlen und einige Mi-

nuten unfähig, einige Worte hervorzubringen.

Es schien, als ob die ganze Vergangenheit seines

thatenreichen Lebens nochmals an ihm vorbei

ging. Die ehrerbietige Stille, die herrschte und

die Erwartungen, die alle Anwesenden hegten,

machten den Augenblick sehr ergreifend. R.

Brown's Stimme ist sehr schwach, und kaum

hörbar sprach er die Dankesworle und sein

Abtreten von der Präsidentschaft aus. Während

man zum Ballotement schritt, verlass Hr. Bennett,

der Secretair, die Nekrologe der seit der letzten

Feier des Stiftungstages verstorbenen Jlitglieder.

Hierauf wurde das Ergebniss der Wahlzettel be-

kannt gemacht, woraus es sich ergab, dass Tho-

mas Bell zum Präsidenten, W. Yarrell zum

Rechnungsführer, J. J. Bennett und R.Taylor

zn Secretairen und F. Boott, W. J. Burchell,

W. Spence, F. Walker und R. Wight zu

Ausschuss- Mitgliedern erwählt worden. Die

Sitzung wurde dann geschlossen. Um 6 Uhr

Abends versammelten sich jedoch die Mitglieder

in der Freimaurerhalle (Freemasons Tavern, Great

Queen Street) zum allgemeinen Festessen. Der

Präsident ernannte bei dieser Gelegenheit, dem

Gebrauche gemäss, die vier Vice-Präsidenten,

zwei Zoologen (Spence und Yarrell) und zwei
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^ Botaniker (Wallich und R.Brown). Mehrere Re-

den wurden gehallen und verschiedene Gesund-

heiten ausgebracht. Unter den Anwesenden bei

dem Stil'tungsrestc bemerkten wir Forbes,

Bentham, Newmand, Burchell, J. D. Hüoker,

Miers, Bennett, Seemann, Bootl,Lankesler,

Wallich, Thomson, R. Brown, Spence,

Yarrell, Alexander, Yates, Churchill-

Babington, Van Voorst, Law, Cumlng,

Wight u. s. w.

— 10. Juni. Dr. Harvey hat den zweiten

Theil seines grossen phycologischen Werkes,

„Nereis Boreali-Anicricana", welches er für die

Smithsonian Institution in Washington schreibt,

veröffentlicht; es sind darin die Rhodospermen

Nord-Amerika's abgehandelt.

— Wir vernehmen aus sicherer Ouclle, dass

Herrn von Warszewiez, der sich gegenwärtig

wieder in Central-Amerika befindet, dielnspector-

stelle des botanischen Gartens zu Krakau ange-

boten worden ist. Ob Herr von Warszewiez

aber diese Stelle annehmen wird, ist zweifelhaft,

da ihm seine hiesigen Freunde gerathen haben,

seine Reisen in Amerika fortzusetzen.

Briefkasten.

An unsere Correspüniieuten. Die ungewöimiiche Laose .ic*

diesmaligen aliajeiuiseheii Theiles zwingt uns, melire der für diese Num-
mer bcäliinilltcli Artikel zurückzulegen.

Verantwortlicher Redacteur: Wilhelm E. G. Seemann.

Amtlicher Theil.

Kammerverhandlungen über den Finanzetal dem

Präsidium die amtliche Anzeige zukommen lassen.

J

Bei der Prüfung der akademischen Rech-

nungen für die Jahre 18.51 und 1852 vor der

geheimen Caictilatur des Ministerii und der nacli

derselben erfolgten Decharge wurde der im Ab-

schlüsse für 1852 berechnete Vorschuss von

328 Thlrn. 13 Sgr. 1 1 Pf. auf 329 Thlr. 13 Sgr.

11 Pf. festgestelU.

Bekanntmackmgen der K. L.-C. Akademie

der Naturforscher.

l

Finanzielle Angelegenheiten.

Das Königlich Preussische Hohe Ministerium

hat von der schon am 25. Februar d. J. be-

schlossenen Gewährung der bisherigen Zuschüsse

von 1200 Thalern zur Herausgabe der Nova

Acta für das Jahr 1853 nach dem Schlüsse der

Entwurf der Statuten

einer von der K. L.-C. Akademie der Natur-

forscher zu gründenden Bank zur Beförderung

der Naturgeschichte.

§. 1. Zwecli der Banli-Gesellschaft.

Dieser ist: Vereinigung von Beförderern, Gönnern

und Freunden der Naturgesclüclite zur Gründung eines

Fonds, aus welchem die husten von Reisen und andern Ver-

anstaltungen bestritten werden, vermittelst vvelclier l)die

Kenntniss der Natur iiberhaupt in ihrem ganzen Umfange

erweitert; 2) die Verbreitung des Sinns für das Studium

der Naturgeschichte allgemeiner gemacht; 3) die durch

die Kenntniss der Natur auf die menschliche Gesellschaft

zurüeklallendeu Vortheile und Annehnilichlieiten des

Lebens in ökonomischer, technischer, eirztlicher und

ästhetischer Beziehung erhobt; 4) die Naturgegenslände

selbst für Naturalien-Sammlungen, insbesondre fiir Mono-

graplien einzelner Zweige und fiir alle Liebhaber der

verschiedenen Naturproducle zugänglicher gemacht, und

in gehöriger Menge und in instructiven E.xemplaren mit

möglichst massigen Kosten angeschalft werden, und end-

lich 5) die Ausbildung jüngerer fähiger Naturforscher

zu höhern und umfassenden Kenntnissen auf Reisen er-

leichtert werden kann.

§. 3. Bildung des nölhigen Bank-1'onds.

Alle Mitglieder der Akademie, alle Gesellschaften

für naturhistorische Zwecke, alle Directionen von öffent-

lichen Sammlungen, so wie alle hohen und vielvermo-

genden Gönner und Freunde der Naturgeschichte des

In- und Auslandes werden durch ein von der Akademie

auszugebendes Programm und in ihrem Namen einge-

laden, der unter ihrer besondern Obhut stehenden Ge-

sellschalls-Abtheilung des nallgemeinen naturhistorischen

Reise -Vereins" beizutreten. Der Fond wird gebildet:

n. durch Kapital-Beiträge; b. durch jährliche Beiträge;

c. durch freiwillige, unbestimmte, der Gesellschaft zur

Erreichung ihrer Zw ecke übergebene Beiträge. — Nach

diesen verschiedeneu Beiträgen erhält man verschiedene

Klassen von Mitgliedern, nämlich : «. Kapital-Actionaire,

nordentliche Mitglieder"; b. Jahres-Actionaire, :iausser-

ordentliche Mitglieder" ; c. nEhrenmitglieder".

§. 3. Rechte und Pflichten der Mitglieder des Vereins.

Die ordentlichen und ausserordentlichen

Mitglieder des Vereins haben an allen statutenmässigen

Rechten und Vortheilen Antheil, sind dagegen den Sta-

tuten des Vereins unbedingt verpflichtet. Die Kenntniss

davon erhält man durch ein gedrucktes Exemplar der

1
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V Vcrrüssiing des Vereins. Die siimnillicheii Miljlieder

J hallen es Cur ilire l'lliclit. nach ihren Veihailnisseii nnd

KriilUn dazu l)eizutra{(en, das Wohl, den Uesland und

die Krweilcrnng des Vereins zu heliirdern nnd ihm

namentlich Yielverniüf;ende, seine Zwecke krallin; helur-

dernde Mitglieder zu ^jewinnen und auf jede (jelegen-

heit aufmerksam zu machen, welche derselbe zur Be-

förderung seiner Zwecke benutzen kann. Da;{egen wird

der Verein innerhalb der (irenzen seiner organischen

15estimnunigen den — namentlich auch auf specielle

Zweige der Wissenschaft sich beziehenden — Wünschen

eines jeden Mitgliedes entgegen zu kommen, sich zur

angelegentlichen Sorge machen. Ehrenmitgliedern
können durch den Beschluss der Gesellschaft auch die

Uechte der ordentlichen Mitglieder ertheilt werden. Jeder

Kapital-Acliüuair schiesst der Gesellschaft zur Erreichung

ihrer Zwecke ein Kapital vou wenigstens 21)0 Flor.

{114 Thalern 8 Ggr.) vor, als den Betrag einer einlachen

Kapital-Actie. Ein solches dem Vereine anvertraules

Kapital kann nur am Ende einer Recbnungs - Periode

(§. III. 2.) und nach vorangegangener halbjahrigen Anl-

hündignng zurückgefordert werden. Hat die Gesellschaft

Gewinn oder Veihist, so erhalt oder leidet der Actionair

seineu verhaltnissmiissigen Aniheil (§. 7). Der Actionair

erhält an Interessen 5 Procer.l aus seinem Kapital. Er

kann jedoch die Zinsen nicht in baarem (ielde ver-

langen, sondern nur im Werthe von gesanunelten Aa-

turalien, welche ihm in den von derUirection bestimmten

Preisen angerechnet werden. Kelchen diese Interessen

zur Befriedigung seiner Wiinsche am Antheile der .\ns-

beute nicht zu, so steht es ihm frei, mit einigen Jahres-

.\clien noch beizutreten, und er hat hiebei die Rechte

der ausserordentlichen Mitglieder.

1) Der Kapital -Actionair hat das Recht, bei allen

Bestimmungen über das Interesse des Vereins, welche

durch Stimmenmehrheit entschieden werden, seine Stimme

abzugeben, wobei der Besitz von einer, zwei, drei Actien

für eine entsprechende Anzahl Stimmen gezahlt wird.

Jedoch kann ein Actionair, wenngleich mit einer unbe-

schrankten Anzahl von Actien sich betheiligen, doch

nicht mehr als 10 Stimmen in sich vereinigen. Solche

Gegenstände sind namentlich : a. Etwa zweckmässig

scheinende Änderungen in der Verfassung und in den

Gesetzen des Vereins, welche jedoch nicht durch die

einfache Majorität, sondern nur durch | der Stimmen

beschlossen werden kcinnen. l>. Die Wahl der zu be-

reisenden Gegenden und die Art der Ausführung der

Reisen, wobei die Stimmenmehrheit entscheidet. Über

die zn bereisenden Gegenden müssen von der Direction

Vorschläge gemacht sein. Nur Stimmen-Einheit kann

auch gegen die Ansicht der Direction eine zu bereisende

Gegend beschliessen. r. Vorschläge von Männern, welche

zur Ausführung von Reisen vorzuglich geeignet scheinen.

.\us den vorgeschlagenen Individuen wird die Direction

die am tauglichsten scheinenden der Aufsichtsbehörde

zur Bestätigung vorschlagen.

2) Die ausserordentlichen Mitglieder machen

sich zu einem jährlichen Beitrage an die Kasse ver-

bindlich, welcher entweder zu Anfang des Jahres oder

einer Rechnungs- Periode vorausbezahlt wird. Eine

einfache Jahres -Actie beträgt 15 Fl. (8 Thlr. 4 Ggr.);

es steht aber frei, deren zwei mit .30 Fl. oder drei mit

4.') Fl. u. s. f. zu nehmen. Man macht sich zu einem

solchen Beilrage wenigstens auf drei auf einander fol-

gende Jahre verbindlich, welche Verbindlichkeit nur

durch den Tod früher erlischt. An (iewinn oder Verlust

nehmen die ausserordentlichen Mitglieder nur insofern

Antheil , als sie ihren Antheil an den Sammlungen

zu möglichst wohlfeilen Preisen erhalten, und im Falle

des Vcrnngbickens einer riiternehmung auch weniger,

möglicherweise nichts, erhalten. Zu einer den frei-

willigen Jahresbeitrag überschreitenden Nachzahlung

kann ein Jahres- Actionair nicht angehalten werden.

Stimmrecht erhalten die Jahres-.\ctionaire nur alsdann,

wenn sie sich für die Dauer ihres Lebens oder auf

10 auf einander folgende Jahre anheischig machen. Je

zwei Jahres-.\ctien geben eine Stimme, aber mehr als

10 Stimmen können nicht in einer Person vereinigt sein.

3) Die Ehrennütglieder haben keine weiteren

Verbindlichkeiten, als dass von ihnen vorausgesetzt wird,

dass sie das Wohl des Vereins im Allgemeinen befordern

helfen. Sie haben das Recht, ihre Ansichten, Vorschläge

und Wünsche dem Vereine mitzutheilen, welcher für

die Erfüllung derselben innerhalb der Grenzen der Sta-

tuten möglichst Sorge tragen wird.

4) Im Falle die Früchte eines Unternehmens weiter,

als zur Befriedigung der .\ctionaire noiliwendig ist, aus-

reichen, werden solche, und zwar um y höher, als sie

den Actionairen berechnet worden sind, an etwaige

weitere Liebhaber verkauft. Besondere Wünsche von

Käufern können nur insofern berücksichtigt werden, als

sie nicht mit denen der Actionaire in Kollision kommen.

§. 4. KonstituiruDg der Gcsellsebaft. Centraliuinkt

derselben.

Mitglied des Vereins kann unter den bisherigen

Bestimmungen jeder Freund der Aaturgcscbichle aus

allen Ständen und Klassen der menschlichen Gesellschaft

und aus allen Theilen der Erde werden. Sobald durch

die Einzeichnungen solider Manner ein Kapilallönd von

20,000 Gulden (11.428 Thlr. 4 Ggr.) gesichert ist. oder

sobald wenigstens eine Summe von 3000 Fl. ,1714 Thlr.

8 Ggr.) ganz disponibel auf drei auf einander folgende

Jahre gesichert ist, so wird die Gesellschaft als kon-

stiluirt betrachtet. Als Centralpunkt derselben wird

entweder der Sitz des Präsidenten der .\kademie, oder

der der beiden gewählten Directoren des Reisevereins

betrachtet.

§. 5. Weitere Organisation des Vereins.

Die Geschäfte des Vereins werden geführt 1 durch

eine her a u fsichts- Behörde. Diese ist der Aus-
schuss (die Adjuuclen) der Akademie; 2) durch zwei

oder nöthigen Falls drei Directoren; 3) durch einen

oder mehrere Sekretaire und Rechnungsführer;
4) durch Agenten der Gesellschaft im .\nslande.

I. Der (ieschäftskreis der Aufsichtsbehörde ist

folgender:

1) Prüfung des von der Direction alljährlich abzu-

stattenden Rechenscliaflsberichts. 2) Prüfung der von

dem Rechnungsführer abzulegenden Jahresreclinungen,

welche sie, nachdem sie durch einen Recbnungsverständi-

gen revidirt sein werden, legalisiren wird. 35 Prüfung der

Plane der vorzunehmenden Reisen nnd der Instructionen

für die Reisenden. 4) Bestätigung (oder Verwerfung) der
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von der Direction vorgeschlagenen Sekrelaire und der

Bedingungen der Anstellung derselben, so wie der zu

Agenten vorgeschlagenen Personen. 55 Besetzung der

etwa frei werdenden Stellen der Directoren , unter

Zugrundlegung der desfalls geiiusserten Wünsche der

Vereins-Mitglieder. 6) Prüfung der etwa gegen die Ver-

waltungs- Mitglieder erhobenen Beschwerden. Finden

sich solche gegründet, so wird die nüthige Abhülfe,

erforderlichen Falls durch eine gerichtliche Untersuchung,

eingeleitet werden. Eine solche aber kann in Beziehung

aufVerbaIrnisse zum Vereine nur allein von der Aiifsichls-

Behorde, nie von einzelnen Mitgliedern eingeleitet wer-

den. ,7) Den Aussprüchen der Überaufsichts- Behörde

sind die Directoren, so wie die Beamten und Mitglieder

unterworfen. Eine Appellation an die ganze Akademie

findet nur dann statt, wenn wenigstens | der Mitglieder

des Vereins mit der Entscheidung nicht zufrieden sind.

Die Akademie entscheidet in letzter Instanz. Nur ge-

meine Verbrechen, welche zugleich den Ausschluss aus

dem Vereine zur Folge haben, kommen vor die gewöhn-

lichen üerichtsstellen.

II. Von der Direction.

Zunächst werden s;iinmtliche Geschäfte des Vereins

durch zwei Directoren besorgt, welche durch sämmt-

liche Mitglieder des Vereins, oder, wenn sie das Wahl-

recht an die .\djuncten der Akademie übertragen wollen,

durch diese gewählt werden. Speciell sind die Geschäfte

der Direction folgende: 1) Da eine Versammlung der

auf der ganzen Erde zerstreuten Mitglieder nicht wohl

möglich ist, so repräsentirt die Direction den Willen

der Vereinsmitglieder. Ihr liegt daher zuerst ob: Sorg-

faltige Zusammenstellung und rrul'ung der Wünsche und

Vorschläge sämmtlicher Vereins -Mitglieder. Alle sich

auf das Interesse der Gesellschaft beziehenden Briefe,

Schrillen, Acten, Gelder werden daher an die Direction

des allgemeinen naturhistorischen Ueise-Vereins adres-

sirt. 2) Nach den laut gewordenen Wünschen der Ge-

sellschaft oder, im Falle solche fehlen, nach eigener

Ansicht, entwirft daher die Direction die Pläne der in

jeder Zeitperiode zu unternehmenden Keisen, mit einer

ungefähren Übersicht der Vortheile, sowie der Kosten

derselben, und theilt diese der Aufsichtsbehörde zur

Prüfung, Änderung, Genehmigung oder Verwerfung mit.

3) Die Prüfung, Wahl, Instruirung der Reisenden, Ab-

schliessung der Akkorde mit den Keisenden legt die

Direction der Aursithlsbclüirde zur Bestätigung vor.

4) Genaue Aufsicht über die ganze Rechnungs- und

.Vmtsführung der Kechner und Sekretaire; alle j Jahre,

oder zu unbestimmten kürzern Zeiten, Untersuchung der

Kasse unter Vergleichung mit dem Journale; schickliche

Verwahrung der etwa überschüssigen Gelder. 5) Be-

sorgung der nothigen üllenllichen Bekanntmachungen

über die Unternehmungen des Reise-Vereins, Nachrichten

an die Mitglieder über den Fortgang derselben, Mit-

theilungen von den Reisenden u. s. f. Insofern es die

vorhandenen Materialien erlauben, wird die Direction

die Herausgabe eines fortlaufenden Intelligenzblattes für

die Mitglieder des Vereins besorgen, durch welches

dieselben in beständiger genauer Kenntniss über die

gesammten Verhältnisse des Vereins erhalten werden;

oder sie wird ein Blatt bestinnnen , in welchem solche

zu finden sind. 6) Berechnung der Kosten der einzelnen

Reisen und darauf gegründete Bestimmung der Preise

der eingesammelten Naturalien, woraus sich ergibt, was

jedes Mitglied, vermöge seiner pekuniairen Leistungen,

anzusprechen hat. Ausser der allgemeinen Jahresrech-

nung umfasst daher eine eigene abgesonderte Rechnung

die Kosten jeder einzelnen Unlernehmuug, wornach die

verschiedenen Antheile der Mitglieder genau bestimmt

werden. 7) Sorge für die richtige Bestimmung der ein-

gesendeten Gegenstände. Insofern die Directoren nicht

im Stande sind, solche selbst zu übernehmen, werden

sich dieselben mit andern Naturforschern in Verbindung

setzen und erstere namentlich den Mitgliedern des Ver-

eins, welche solches wünschen, übertragen. 8) Führung

eines Verzeichnisses über die durch die Reisenden ge-

sammelten Gegenstände tind Anlegung einer Vereins-

Katuraliensammlung, in welche auch die Rariora und

Semel lecla kommen. Sorge für deren Anordnung und

Erhaltung. 9) Über den Gesammtzusland des Vereins

bat die Direction alljährlich mit den Rechnungen einen

umfassenden Bericht zu erstatten, welchen sie der Auf-

sichtsbehörde, so wie alle der Prüfung und Entscheidung

derselben unterliegenden Gegenstände, zu schicklicher

Zeit vorzulegen hat. — Auf welche Art sich die Direc-

toren in diese Geschäfte theilen, bleibt ihrer individuellen

Neigung und Übereinkunft überlassen, jedoch sind sie

für alle dejn Directorium gemeinschaftlich zukommende

Geschäfte auch gemeinschaftlich verantwortlich.

III. Von dem Sekretair und Rechnungsführer.

Es wird von dem Umfange des Geschäfts abhängen,

ob Sekretair und Rechnungsführer in einer Person wer-

den vereinigt bleiben können. Der Geschäflskreis ist:

1) Führung der Rechnungen. Über sämmtliche Einnah-

men und Ausgaben ist ein genaues Tagebuch zu führen;

alle Belege hiezu sind sorgfältig zu sammeln und in

Ordnung aufzubewahren. Ein monatlicher Auszug ist

dem Directorium vorzulegen, und am Ende des Jahres

die allgemeine Rechnung zu stellen. 2) Aus dieser all-

gemeinen Rechnung ist sodann für jede Unternehmung

wieder eine spezielle Rechnung auszuziehen , um aus

den Kosten derselben berechnen zu können, was jeder

einzelne Theilhaber anzusprechen bat, wozu dient: 3) die

Führung eines Buches, in welchem alle Mitglieder nach

Namen, Stand, Wohnort einzutragen und ihre Leistungen

an Beiträgen, Ansprüche, Guthaben, Schulden und Zu-

sendungen genau und ordnungsmässig verzeichnet sind.

4) Besorgung der Korrespondenz nach den Aufträgen der

Direction, von welcher die wichtigern Briefe unterzeich-

net werden. Alle Briefe müssen kopirt werden. 5) Samm-

lung aller auf die Geschäfte des Vereins sich beziehenden

Briefe, Verhandlungen, Acten u. s. w., und Fuhrung und

Ordnung der sich dadurch bildenden Registratur. G) Füh-

rung des Inventars über das allmälig sich vergrossernde

Vermögen des Vereins an Naturalien, Büchern, Utensilien

und insbesondere des Reserve-Fonds (§. 7). 7) Verthei-

lung der Sammlungen an die einzelnen Mitglieder nach

vorangegangener Berechnung der Ansprüche derselben

und der Genehmigung durch das Directorium. Sorge

für geborige und sichere Verpackung und Versendung.

IV. Von den Agenten.

Da sich der Wirkungskreis des Vereins auch auf

das Ausland erstreckt, so wird es oft nothwendig und
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L vorlheilliaft sein, iils JliUelspcrsdiien zwisclun den aiis-

liiiulisclieu Milglieileni und dem Sitz.e des Vereins Agen-

ten zu gewinnen. Die Direclion stellt solche unter (ie-

nehmigung der AHfsic-litsl>eliiir<le zwar an , übernimmt

über den auswärtigen Mitgliedern gegenüber keine Ver-

bindlitlikeil, denn es bliilit diesen überlassen, sich in

dieser Beziehung zu sichern. Der Agent erhalt für seine

Bemühung gewisse (5) Prozente der eingesandten

Gelder.

§. C. Verhältnisse der Angestellteii an dem Reise -Verein.

«. Die Aufsiehtsbehürde, — also die Kaiserl. Leo-

poldinisch-Carolinische .\kadeniie der Naturforscher —
oder eine jede unter veriinderleui Namen dieselben

Zwecke verfolgende, ebenso fest gegründete Gesellschaft

— bleibt als eine unsterbliche moralische Person, auch

beim Wechsel der einzelnen Personen, stets dieselbe.

b. Die Directoren werden vertragsniässig auf eine be-

stimmte Zeit oder auf die Dauer des Vereins angestellt.

Sie sind innerhalb dieser Zeit nur dann entlassbar, wenn

sie nach dem .Vusspruche der Vereinsmitglieder zur For-

derung und Führung ihres Geschäfts nicht tauglich sind.

Aus rein polilischen Uiicksichten können sie nur gegen

Entschädigung mit Beibehaltung von ^ ihres Gebalts ent-

lassen werden. Eine Appellation an eine weitere Be-

hörde findet nicht statt, c. Die Sekretaire und Rech-

nungsführer werden ebenfalls vertragsmässig auf eine

bestimmte Zeit oder die Dauer des Vereins angestellt.

Sie können aber auf den Antrag der Directoren in Über-

einstimmung mit der .\ufsichtsbehörde wegen Unbrauch-

barkeit, noch mehr wegen Veruntreuung entlassen wer-

den, und eine Appellation an eine andere Stelle (indet

nicht statt. — Die Aufbebiing oder auch rur zeitweise

Suspendirung des Vereins gibt keine Ansprüche auf

Entschädigung, wenn dadurch die Geschäfte der Beamten

aufboren oder unterbrochen werden. In einem solchen

unglücklichen Falle werden die Vereinsmitglieder allen

ihren etwaigen Einfliiss geltend machen, um den Ent-

lassenen wieder einen Erwerb zu verschaffen.

§. 7. Sicberiing desVonds und der Ansprüche der Gesellschaft.

Die grosste Garantie muss der Charakter der zu

wählenden Beamten geben, da es ausser der mensch-

lichen llacht liegt, alle und jede Vernnireuuugen zu ver-

hüten. Den Directoren gegenüber hat die Aufsichts-

behörde die Sorge für die gewissenhafte Verwaltung

des Fonds. Sie wird Veruntreuungen durch Einsicht

und Prüfung der Rechnungen bald bemerken. Sie hat

daher auch das Recht, jeder Zeit sich diese vorlegen

zu lassen und durch einen Rechnungsverständigen sich

klare Einsicht zu verschaffen. Der Rechner hat eine

verbältnissmässige, durch die Direction zu bestimmende

Kaution zu stellen. Da der Rechner monatlich seinen

Kassenbericht zu stellen, und die Direction diesen mit

den Rechnungen zu vergleichen hat, so sind bedeutende

Unterschläge um so weniger zu befürchten, als die

Direclion die Verbindlichkeit hat, für sichere Unterbrin-

gung aller nicht für die täglichen Ausgaben nolhwen-

digen Fonds die gewissenhafteste Sorge zu tragen. Für

die Kapitalbeiträge erhallen die Actiouaire Schuldscheine,

welche von den Directoren unterzeichnet und von der

.\ufsichts-Behorde beglaubiget sind. Für die Jahresbei-

träge stellt das Sekretariat yuitliingen aus. die von einem

oder beiden Directoren iiiitunlerzeichnet sind.")

Hinsichtlich der Reisenden un<l der von ihnen ge-

machten Sendungen muss durch sorgfältige Benulziiiig

solider Lebens- und Waaren- Versicherungs-.\nslalten

mit einer in menschlichen Dingen überhaupt möglichen

Sicherheit einem Verluste vorgebeugt werden. Einige

Sicherheit vor Verlust gewährt endlich noch voraus-

sichtlich bald der sogleich zu erwähnende Reser>erond.

§. 8. Vom Reserve-Fund und vum Gewinn und Verlust

der Actionaire.

Da im Allgemeinen die Kosten einer Unternehmung

durch die Resultate derselben gedeckt werden nilissen,

so könnte von Gewinn oder Verlust eigentlich nicht,

sondern mehr nur von günstiger oder uugiinsliger .\iis-

beute die Rede sein. Da aber die Kapital-.Vclionaire

in dem Falle, wenn eine Unternehiniing so unglücklich

ausfällt, dass die Früchte derselben gänzlich verloren

liehen und also weder die Jahres-Interessen , noch die

Jahres-Beiträge der Actionaire zur Deckung der Kosten

hinreichen , auch Verlust an ihrem Kapital erleiden

wurden, so erfordert die Vorsicht, dass bei glücklichen

Unternehmungen ein Theil des VVerihs der .\usbeute zur

Bildung eines Reservefonds verwendet werde. Zu diesem

Reservefond werden so lange gewisse Prozente verwen-

det, bis derselbe j des Wertbs der Kapitalbeiträge er-

reicht haben wird. Sobald dieses geschehen ist, erhalten

dieliapital-Actionaire eine bei jedeniRechniings-Abschluss

zu bestimmende Dividende. Von dieser lliesst aber \ in

die allgemeine Kasse der .\kadeiiiie als Beitrag zur Er-

reichung ihrer Zwecke. Bei Verlust am Kapital-Fond

wird dieser immer aus dem Reserve-Fond ersetzt, und

die .\ustheilung einer Dividende erfolgt erst, nachdem

der Kapital-Fond in seiner gesetzlichen Integrität her-

gestellt ist. Übrigens ist der Reserve-Fond Eigenthum

der Kapital-Actionaire, an welche er auch, im Falle

J

*) allgemeiner Si;ütur!)i|lovird)cr ^cifc-^Erein

unter der Leitung

der Kaiser!. Leop.-Carol. Akademie der Xafurforsrhcr.

Zu tlen Zwecken dieses Vereins hat

Herr (die Gescllschafl )

ein Kapital von Gulden ( Thalern} der Direction des Vereins

übergeben, um damit statutenmössig zu Terfahren. Den Aotheil an den

Früchten des Vereins erhalt derselbe seiner (dieselbe iörer) Bestiiumang

gemäss an im Wcrlhe der mit 5 Prozent verioleressirten

Kapital—*umme. welche am Endi- einer Rccbnuiigs-Periode nach Toran-

gcgaugener halbjähriger Aufkündi^un? znrUckbeiahit wird-

Aufsichts-Behtirde: (L- S.) Die Direclion des Reise-Vereins:

Der Präsident der K. L.-C. N. N. in

Akadcuiic. N. ^. N. N. in

{L. S.) Der Rechner N. >. in

N. N., den 183 . .

( Aul'schrili ^vie oben.)

Von dem

ist der Jahresbeitrag zu den Zwecken des Naliirliistoriscbcn Reise- Vereins

mit Aclien, im Betrage von FI. ( Tbalern ) bezahlt

worden, und es wird dafür von den Früchten der Reise der slatulen-

miissige Antheil nach dem ausgedrückten Wunsche in (l'flanzi.'n.

Sämereien, zoologischen Gegenständen u. s. f.) abgeliefert werden.

Direction des Reise-Vereins: Sekretariat des Reise-Verems

:

K. N. in N. N. in

N. N. in N. N., den 1S5 . .

(L. S.)
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dass die Gesellschaft sich auflöst, nach Verhultniss der

Forderungen vertheilt wird. Tritt ein Kapilal-Actionair

aus zu einer Zeit, wo der Reserve-Fond seine VoU-

stiiiuligkeit nicht hat, so hat er keinen Anspruch an

denselben zu machen ; im entgegengesetzten Falle wird

ihm sein verhaltnissnuissiger Antheit berechnet.

§. 9. Vertlieiliing der Früchte der Reisen.

Die .Ansprüche der Theilnehmer an die Ausbeute

der Reise-Unternehmungen stehen ganz im Verhältnisse

mit den dem Vereine anvertrauten Beitrügen, und dieses

vorausgesetzt, wird die Vertbeilung nach dem Grundsätze

der Gleichheit der Rechte besorgt. Da aber der Haupt-

zweck des Vereins darin besteht, den einzelnen Natur-

forschern die Gegenstände ihrer speziellen Forschungen

und Untersuchungen müglichst vollständig in die Hände

zu liefern, so werden die speziellen Wünsche so viel

wie möglich und bei Kollisionen nach dem Grundsatze

der Gleichheit der Rechte befriediget werden. Es ist

Sache der Direction, in solchen Fällen diesem Grund-

satze gemäss die Vertbeilung und die Berücksichtigung

spezieller Wünsche in Einklang zu bringen. Bestimmt

wird aber, dass die Wünsche blosser Käufer gegen die

der regelmässigen Vereinsmitglieder zurückstehen müssen.

§. 10. Vcrwaltiiiigskosteii.

n. Die Aufsichtsbehörde übernimmt die Sorge für

das Wohl des Vereins ohne ,\nspruch auf Belohnung,

und es ist hier blos von dem Ersätze der mit diesen

Geschäften verbundenen Auslagen die Rede, welche

unten in Berechnung kommen. (S. unten : </.) 6. Der
den Directoren zugewiesene Geschäflskreis erfordert eine

bedeutende Anstrengung und beinahe die volle Thätigkeit

derselben. Mehr mit den Kräften des Vereins, als mit

dem Geschäfts-Umfange derselben übereinstimmend, sind

die unten angenommenen Belohnungen , sowohl der

Directoren als der übrigen Angestellten des Vereins,

und sie sind hier weniger als fesler Anhaltspunct aus-

gesetzt, als vielmehr nur als .\nnahnien, auf welche
eine Berechnung des Oekonomischen des Vereins ge-
gründet wird. c. Für jetzt wird nur ein Sekretair und
Rechnungsi'ührer neben den Directoren angenommen,
welcher in dem für den Verein zu miethenden Lokale

freie Wohnung, und für die Amtswohnung frei Holz und
Licht neben der unten bestimmten fi.\en Belohnung erhalt.

d. Ein Diener für die Directoren und den Sekretair ist

unentbehrlich, besonders auch als Gebülfe bei dem Ge-
schäfte der ,\ustheilung und Verpackung, c. Im F'alle

sich die Reisenden eine Belohnung an Geld ausbedin-

gen, winl wohl auch diese als billig erscheinen, wenn-
gleich sich viele junge Naturforscher finden werden,
welche mit den Reisegeldern und einem Antheile an

den Früchten der Reise sich begnügen,
f. Sowohl die

Sicherheil der Reisenden ausserhalb Europa's an sich,

als die Sicherung der Resultate der Reise für den Fall

des Verunglückens des einen erfordert, dass zwei Rei-

sende die Unternehmung gemeinschaftlich machen, wo-
bei sie sich in die Geschäfte des Sammeins theilen und
sich gegenseitig unterstützen. </. Bei der Berechnung
der Kosten sind theils die Erfahrungen des Reisevereins,

theils die von andern Reisenden zum Grunde gelegt,

und ebenso bei den angenommenen Früchten der Reisen
und dem Werthe der Samminngen. Es stellen sich dem-
nach die Kosten und deren Deckung auf folgende Art:

Zwei Reisende ausserhalb Euro-

pa^s, a 3000 Fl

Ein Reisender innerhalb Euro-

pa's, oder in nicht sehr ent-

fernten knitivirtcn Gegenden

Ausrüstung der Reisenden mit ei-

nigen physikalischen Instru-

menten , Barometern, Ther-

mometeru, Magneten u. s. w.

Belohnung von zwei Directoren,

ü 800 Fl

Belohnung eines Sekrelairs . .

Belohnung eines Dieners ....
Interessen aus '20,000 Fl. Kapital

Hausmiethe, Holz, Licht u. s. w.

Frachten, Porto, Assekuranzen

6000 Fl. (3428 4 16 y/^) l

1500 (857 „ 4 „ )

300 n
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C aiideiii Seile bei den bcieclinelcn Kosten noch sehr

viele Ersparnisse eintreten künnen, indem es nanientlicli

nicht nolhwendig sein «ird, in solche (iegenden, wo

bereits europäische Cultur ist, eigene Reisende auszu-

senden, sondern die dort Ansässigen für die Zwecke des

Vereins benutzt werden können. Sollten übrigens ja

diese Berechnungen das eine oder das anderenial sich

als unzureichend zeigen, so müsslen die Antheile an den

Sammlungen iliis eiuemal etwas hoher berechnet werden,

als in andern Kalleu.

§. 12. Austritt und Ausschluss einzelner Mitglieder

aus dem Verein.

Der Austritt aus der Gesellschaft steht jedem Mit-

gliede frei, doch kann dieses nie in der Mitte, sondern

nur am Schlüsse einer Rechnungs- Periode geschehen.

Wer seinen Austritt aus der (iesellschaft angezeigt hat,

kann den weiteren Berathungen nicht mehr auwohnen.

Der Kopital- Actionair zeigt mit Aufkündigung seines

Kapitals seinen Austritt an, wenn er nicht — was ihm

frei steht — in die Klasse der Jahres-.\ctionaire über-

tritt. Bei Todesfällen können die Rechte eines Aclionairs

auf einen Dritten übergetragen werden. Kapitalforde-

rungen dürfen, wenn die Kasse nicht Überiluss hat, erst

ain Ende einer Reclinungs-Periode zurückverlangt wer-

den. Die ,Ialires-.\ctionaire treten aus, wenn sie nach

Verlluss der drei ersten Jahre ihren Austritt anzeigen

und aufhören, ihre Beiträge zu leisten. Einmal einge-

legte Actienbeiträge können unter keinen Umständen

zurückgefordert werden. Bei'm Austritt durch den Tod

erhalten die Erben die .4nsprüche auf das Guthaben an

Naturalien; die etwa gewünschte Ersetzung gegen Geld

kann die Direction nach Umständen gewähren oder ab-

schlagen.

§. 13. Auflösung des Vereins.

Diese erfolgt, wenn so viele Kapital- und Jahres-

.\ctionaire zurücktreten, dass die Zwecke der Gesellschaft

nicht mehr erreicht und die Verbindlichkeiten nicht

weiter geleistet werden künnen. Tritt dieser Fall ein.

was nicht unvorhergesehen sich ereignen kann, da nur

auf das Ende einer Rechnungs -Periode Kapitalien zu-

rückgefordert werde» können (§. 3), so bat die Direc-

tion nach vorheriger Kommunikalion mit der Aufsichts-

Behörde den bleibenden Mitgliedern des Vereins eine

Übersicht der Verbältnisse nach ihrem ganzen Umfange

mitzutheilen und sie zu einer Erklärung aufzufordern:

Ob sie durch erneuerte Kapital- und Actien-Beiträge

den Bestand der Gesellschaft sichern, oder die Auflösung

geschehen lassen wollen? IVach Berichtigung aller Ver-

bindlichkeiten des Vereins werden die Kapital -Actien,

je nach dem aus abgelegter und geprüfter Rechnung

sicher gebenden Stande, mit verhältnissmassigem Gewinn

oder Verlust zurückbezahlt ; wobei nur noch zu be-

merken, dass nicht nur der Reserve-Fond, sondern auch

das sämnitliche w eitere Vermögen des Vereins an Uten-

silien, Sammlungen u. s. f. vollständiges Eigenthum der

noch vorhandenen Actionaire ist, von welchen es übri-

gens abhängt, oh sie diesen Theil nicht der Akademie

überlassen wollen.

Schlnss - Wort.
Der Entwurf vorstehender Statuten ist von dem

Wunsche und der vielleicht zu kühnen Idee ausgegangen.

dass die neue Gestaltung der Akademie zu einer höhern

Wirksamkeit auch ihre ökonomischen Verhaltnisse da-

hin fuhren werde, dass das Bestehen der Akademie

in Zukunft durch die Theilnabme und das Zusammen-

wirken der Mitglieder seihst die sicherste und festeste

Grundlage erhalten werde. Unser verehrter Präsident

suchte vor einigen Jahren seinen Plan einer Verjüngung

und erweiterten Wirksamkeit der Akademie auf die

Unterstützungen und dieTbeiluahme der einzelnen Theile

des zu einem Reiche vereinigten Deutschlands lu

gründen. Die schone Idee des einigen Deutschlands ist

an der Politik der getrennten Einzeln-Slaaten gescheitert.

Es sei nun die .Vufgabe der Akademie, ein vereintes

Deutschland wenigstens im Reiche der Naturw issen-

schafteuozu gründen, das. unbekümmert und unberührt

von aller politischen Gestaltung Deutschlands, einen

und denselben Zweck verfolgt: die Forderung der Wis-

senschaft und mittelbar somit des materiellen Wohls

des ganzen deutschen Vaterlands und alhnalig aller mit

ihm zu diesem Zwecke vereinten Volker. Kann die

Akademie auch die Theilnabme und Unterstützung der

einzelneu Regierungen gewinnen, so wird dieses um

so dankbarer anerkannt werden, je mächtiger und um-

fangreicher sodann die vorgesetzten Zwecke verfolgt

und erreicht werden können. Möge die .\kademie einen

Krystallisationspunkt bilden, an welchen sich jede schwä-

chere oder mächtigere Kraft, jede aufkeimende Regung

und Liebe, jede Treue und freudiges Wirken der Freunde

des grossen unerschöpflichen Reichs der Natur anschliesst,

möge sie ein Institut w erden, welches den Beweis liefert.

dass durch friedliches Zusammenwirken Aller im Felde

der Wissenschaft das Grosste, das Unmöglichscheinende

geleistet werden kannl Aus ihr erwachse ein mächtiger,

beglückender, unverwelklicher Lebensbaum, an dessen

Früchten man erkennen kann, dass die Wissenschaften

es sind, welche am nächsten geeignet sind, das Endziel

alles Lebens auf Erden, eine nfriedliche Verbindung

aller Völker,'- vorzubereiten, und wenn ein Blick in

die Zukunft erlaubt ist — das goldene Zeitalter eines

ewigen Friedens herbeizuführen

!

Akademische Miscellen.

Unser College von G lock er hat von tloni

Königl. Wiirtcmbergischen Jlinisteriuin für Kir-

chen- und Schulwesen den grossen tcxographi-

schen Atlas von Würtemberg, bestehend in

45 Blättern, zum Geschenk erhalten.

Biicheiaiizeige.

Bei Ajnbr. Abel in Leipzig erschien soeben;

^3cifrät]C
zur

Biologie und Morpliologie

ORCHIDfiEÄ
von

Mit 6 Tafeln Ahlnldinirjeii.

gr. 4. cartonnirt. Preis 3| Tbir. =; 6 Fl.

Druck von August Grimpe in Hannover.
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